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A Vertragsgrundlagen für die Hochzeits-Versicherung 
 

Sofern im Versicherungsvertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten für die Hochzeits-Versicherung nachstehend genannte Allgemeine 
Versicherungsbedingungen die dem Versicherungsschein beigefügt sind, als Vertragsgrundlage: 

 

 

Versicherungsinformation nach der Informationspflichtenverordnung (Druckstück InfSHUK) 

 

Allgemeine Bedingungen zur Hochzeits-Versicherung (AVB HZV 2008 – Druckstück HZV 0901) 

Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 

 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht  
(Druckstück P19SHUK) 

 

Jede Gefahr oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn sie im Antrag oder Versicherungsschein dokumentiert worden ist.  

Im Versicherungsschein werden auch die individuellen Entschädigungsgrenzen und Selbstbehalte genannt. 
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B Allgemeine Bedingungen zur Hochzeits-Versicherung (AVB HZV 2008) 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

  1.  Hochzeitstermin, versicherte Personen  

  2. Leistungsumfang 

  3. Versicherungsort 

  4. Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Einmalprämie 

  5 Dauer und Ende des Vertrages 

  6. Lastschriftverfahren 

  7. Überversicherung 

  8. Mehrere Versicherer 

  9. Versicherung für fremde Rechnung 

10. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertre-
ters bis zum Vertragsabschluss 

11. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

12.  Gefahrerhöhung 

13. Sachverständigenverfahren 

14. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Selbstbehalt 

15.  Versicherungssumme nach dem Versicherungsfall 

16. Wiederherbeigeschaffte Sachen 

17. Aufwendungsersatz 

18. Übergang von Ersatzansprüchen 

19. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

20. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

21. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

22. Vollmacht des Versicherungsvertreters 

23. Repräsentanten 

24. Verjährung 

25. Zuständiges Gericht 

26. Anzuwendendes Recht 

 

 

 

1. Hochzeitstermin, versicherte Personen 

1.1. Hochzeitstermin 

 Voraussetzung für einen Vertragsabschluss ist, dass ein 
standesamtlicher und/oder kirchlicher Hochzeitstermin fest-
gelegt ist. 

1.2. Versicherte Personen 

 Versicherte Personen und Versicherungsnehmer im Sinne 
von Nr. 2 sind die namentlich genannten Brautleute, ihre El-
tern, Kinder und Geschwister, sofern sie beim Abschluss des 
Versicherungsvertrages das 75. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. 

 

2.  Leistungsumfang 

2.1. Hochzeitsversicherung 

 Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
(Helvetia) leistet nach Abzug des vereinbarten Selbstbehaltes 
bis zu den vereinbarten Versicherungssummen Entschädi-
gung für den Fall, dass die versicherte Hochzeitsfeier infolge 
eines wichtigen Grundes (Nr. 2.2.) ausfällt, abgebrochen 
werden muss oder Mehr- oder Stornokosten entstehen, weil 
eine Änderung der Durchführung erfolgen muss.  

2.2. Wichtige Gründe 

 Wichtige Gründe, die eine Leistungsverpflichtung der Helve-
tia bewirken, sind  

2.2.1. Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung 
der versicherten Brautleute, ihrer Eltern, Kinder oder Ge-
schwister. 

 Krankheit ist jede, durch ärztliches Attest bestätigte Infektion 
oder unerwartete Erkrankung, die sich die versicherten Per-
sonen akut zugezogen haben. Zu Vorerkrankungen siehe Nr. 
2.4 g). 

 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherten Personen durch ein 
plötzlich auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleiden. 

2.2.2. Ereignisse, die nachweislich außerhalb des Einflussbereiches 
der versicherten Personen oder der beauftragten Organisato-
ren liegen und die zum Ausfall, Abbruch oder der Verschie-
bung der Hochzeit führen. Hierzu zählen insbesondere Schä-
den durch 

 a) Ausfall der Veranstaltungsräume (z.B. durch Brand, Explo-
sion, Elementarereignisse oder Doppelbuchung) 

 b) Hindernisse bei der Anreise (z.B. durch Unwetter, Flug-
stornierungen u.ä.) 

 c) Insolvenz von Ausrichtern und Veranstaltern sowie von 
vertraglich gebundenen gewerblichen Dienstleistern im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Hochzeit (und Verlust 
der Anzahlungen); 

 d) Sachschäden infolge von Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Einbruchdiebstahl oder einer anderen Straftat eines Dritten, 
Leitungswasser, Sturm, Hagel oder andere Elementarereig-
nisse am Eigentum der Versicherten, sofern der Schaden im 
Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage oder dem Vermögen 
des Geschädigten erheblich oder sofern zu den Schaden-
feststellungen seine Anwesenheit notwendig ist; 

 e) Verlust, Nichtlieferung oder Beschädigung des Brautklei-
des, des Hochzeitsanzuges und der Trauringe vor der Hoch-
zeit; 

 f) unerwartete Einberufung der versicherten Personen zum 
Grundwehr- oder Zivildienst oder Versetzung von Berufssol-
daten ins Ausland, sofern der Termin nicht verschoben wer-
den kann; 

 g) Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfungen der 
versicherten Personen an einer Schule oder Universität, die 
wiederholt werden müssen, um eine Verlängerung des 
Schulbesuches/Studiums zu vermeiden oder den Schul-
/Universitätsabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass 
der Wiederholungstermin unerwartet auf das Hochzeitsdatum 
fällt; 

 h) Ausfall oder Nichterscheinen des zur Erstellung der Hoch-
zeitsfotos bzw. des Hochzeitsvideos beauftragten Berufsfoto-
grafen. 

2.3. Mitversicherbare Sachschäden 

 Soweit besonders vereinbart sind Sachschäden infolge von 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser, Sturm, Hagel 
oder andere Elementarereignisse an gemieteten Zelten, Ü-
berdachungen oder Markisen mitversichert, soweit der Versi-
cherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

2.4. Nicht versicherte Schäden 

. Unabhängig vom Vorliegen eines Schadens gemäß Nr. 2.2 
und ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen wird eine Ent-
schädigung nicht geleistet bei Schäden, die unmittelbar oder 
mittelbar erfolgen durch 

 a) Ausfall von anderen Mitwirkenden als der in Nr. 1.2 ge-
nannten Personen (nicht versicherte Personen); 

 b) Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Terrorakte 
oder Kernenergie*) verursacht werden; 

 c) Entziehungen oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 
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 d) finanzielle Verluste aus der Durchführung der versicherten 
Hochzeit, insbesondere durch Ausbleiben von Gästen oder 
der finanziellen Unterstützung durch Sponsoren oder sonsti-
ge finanzielle Stellen; 

 e) finanzielle Schwierigkeiten der versicherten Personen; 

 f) vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen der versi-
cherten Personen oder des Organisators; 

 g) (Vor-)Erkrankungen, die bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages bereits diagnostiziert waren oder deren Aus-
bruch aufgrund der physischen oder psychischen Situation 
der versicherten Personen vorhersehbar war, Selbstmord o-
der versuchten Selbstmord oder Selbstverstümmelung, 
Schwangerschaft oder Geburt, es sei denn, das ärztlich 
prognostizierte Datum der Niederkunft liegt mehr als zwei 
Monate nach dem Hochzeitstermin, Drogen-, Alkohol- oder 
Medikamentenmissbrauchs und deshalb notwendiger Ent-
zugsmaßnahmen; 

 h) das Betreiben gefährlicher Sportarten und Tätigkeiten wie 
z.B. Drachen. und Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen, der 
Teilnahme an Sportveranstaltungen, die auf das Erzielen ei-
ner Höchstgeschwindigkeit ausgerichtet sind; 

 i) natürliche Abnutzung, Verschleiß, Wertminderung. 

2.5. Leistungspflichten Dritter 

 Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung beansprucht werden 
kann, erfolgt eine Leistung nur, wenn der andere Versicherer 
die Leistung verweigert. Eine Leistungsverweigerung wegen 
Nichtzahlung der geschuldeten Prämien begründet keine Ein-
trittspflicht der Helvetia. 

 

3. Versicherungsort 

 Die Hochzeitsveranstaltung muss, soweit nichts anders 
vereinbart ist, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
stattfinden. 

 

4. Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
der Einmalprämie 

4.1. Fälligkeit der Einmalprämie  

 Die einmalige Prämie ist unverzüglich nach der Aushändi-
gung des Versicherungszertifikat zu zahlen. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

4.2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug  

 Wird die einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 4.1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht be-
wirkt ist. 

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4.3. Leistungsfreiheit des Versicherers 

 Wenn der Versicherungsnehmer die einmalige Prämie nicht 
zu dem nach Nr. 4.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, 
so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat. 

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

5. Vertragsende 

 Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, am 
Tag nach der versicherten Hochzeitsfeier. Sind mehrere Fei-
ern (z.B. Polterabend und Hochzeitsfeier) gemeinschaftlich 

versichert, endet der Vertrag am Tag nach der letzten versi-
cherten Feier. 

 

6. Lastschriftverfahren 

6.1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

 Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 

6.2. Änderung des Zahlungsweges 

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündi-
gen. 

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie selbst zu übermitteln. 

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

7. Überversicherung 

 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird.  

 Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 

8 Mehrere Versicherer 

8.1. Anzeigepflicht 

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme an-
zugeben. 

8.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (Nr. 8.1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den 
in Nr. 10.2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 

8.3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

8.3.1. Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande-
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor. 

 
 

*)  Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bun-
desrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanla-
gen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflicht-
versicherungen ab.  
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8.3.2. Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Ver-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen. 

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vor-
liegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus 
allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prä-
mien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre.  

 Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insge-
samt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre. 

8.3.3. Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

8.4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

8.4.1. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufge-
hoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht. 

8.4.2. Die Regelungen nach Nr. 8.4.1 sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist.  

 Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 

 

9. Versicherung für fremde Rechnung 

9.1. Rechte aus dem Vertrag 

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag 
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

9.2. Zahlung der Entschädigung 

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen. 

9.3. Kenntnis und Verhalten 

9.3.1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 

 Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

9.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

9.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dar-
über informiert hat. 

 

10.  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsabschluss 

10.1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 

10.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

10.2.1. Vertragsänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu an-
deren Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. 

 Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Ver-
tragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

10.2.2. Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 10.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

10.2.3. Kündigung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 10.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
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kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen. 

10.2.4. Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 
10.2.1), zum Rücktritt (Nr.10.2.2) und zur Kündigung (Nr. 
10.2.3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte. 

10.2.5. Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

10.3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 10.2.1), zum Rücktritt  
(Nr. 10.2.2) oder zur Kündigung (Nr. 10.2.3) muss der Versi-
cherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben.  

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen. 

10.4. Rechtsfolgenhinweis 

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 10.2.1), zum Rücktritt  
(Nr. 10.2.2) und zur Kündigung (Nr. 10.2.3) stehen dem Ver-
sicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

10.5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 
10.1 und Nr. 10.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.  

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

10.6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 
10.2.1), zum Rücktritt (Nr. 10.2.2) und zur Kündigung (Nr. 
10.2.3) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind.  

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat. 

 

11. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

11.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

11.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind: 

 a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 

 b) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen 
Obliegenheiten, 

 c) die Auswahl des Organisators oder von beauftragten 
Dienstleister hat mit höchst möglicher Sorgfalt zu erfolgen, 

 d)  sämtliche Verträge, die die versicherte Hochzeit betreffen, 
sind in schriftlicher Form zu schließen, 

 e) versicherten Sachen sind stets in ordnungsgemäßem 
Zustand zu erhalten; Mängel oder Schäden sind unverzüglich 
zu beseitigen.  

11.1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

11.2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

11.2.1. Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 

 a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

 b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

 c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

 d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

 e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

 f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

 g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Ver-
sicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen un-
umgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu doku-
mentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewah-
ren; 

 h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und 
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

 j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder 
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufge-
botsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu 
wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen. 

11.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 12.2.1. ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

11.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

11.3.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach  
Nr. 11.1 oder Nr. 11.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht.  

 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 

11.3.2. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
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Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

11.3.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

12. Gefahrerhöhung 

12.1. Begriff der Gefahrerhöhung 

12.1.1. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird. 

12.1.2. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

12.1.3. Eine Gefahrerhöhung nach Nr. 12.1.1 liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll 

12.2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

12.2.1. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.  

12.2.2. Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

12.2.3. Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

12.3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versiche-
rer 

12.3.1. Kündigungsrecht des Versicherers 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach  
Nr. 12.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündi-
gen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.  

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 12.2.1 und Nr. 12.2.2. bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

12.3.2. Vertragsänderung 

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 

 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

12.4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 12.3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Ge-

fahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wie-
derhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

12.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

12.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 12.2.1 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

12.5.2. Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 12.2.2 und Nr. 12.2.3 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Nr. 12.5.1 Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war. 

12.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,  

 a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war o-
der 

 b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder 

 c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsät-
zen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 

13. Sachverständigenverfahren 

13.1. Feststellung der Schadenhöhe 

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

13.2. Weitere Feststellungen 

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden. 

13.3. Verfahren vor Feststellung 

 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

13.3.1. Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. 

 Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn 
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

13.3.2. Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht. 

13.3.3. Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Die Regelung unter Nr. 13.3.2 gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
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Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernannt. 

13.4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

13.4.1. im Sachschadenfall: 

 a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

13.4.2. im Ausfallschadenfall 

 a) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Schaden beeinflussen. 

 b) sind alle Arten von Kosten gesondert auszuweisen. 

13.5. Verfahren nach Feststellung 

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei-
tig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermit-
telt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 

13.6. Kosten 

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

13.7. Obliegenheiten 

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 

14. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung, Selbstbe-
halt 

14.1. Fälligkeit der Entschädigung 

14.1.1. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

14.1.2. Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat 

14.1.3. Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Muster, Anschauungsmodelle oder Aus-
stellungsstücke wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat. 

14.1.4. Wenn es nach Ablauf eines Monats nach Ausfall der Hoch-
zeit und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den 
Betrag festzustellen, den der Versicherer mindestens zu ver-
güten hat, kann der Versicherungsnehmerverlangen, dass 

ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung ge-
zahlt wird.  

14.2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 14.1.2 oder Nr. 14.1.3 geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 

14.3. Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

 a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit An-
zeige des Schadens zu verzinsen; 

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der 
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 
dem Versicherer nachgewiesen hat; 

 c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

14.4. Hemmung 

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 14.1, Nr. 14.3 a) 
bis 14.3. b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

14.5. Aufschiebung der Zahlung 

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

14.6. Selbstbehalt 

 Der Versicherungsnehmer hat an jedem Schaden einen 
Betrag von 100,- Euro selbst zu tragen. 

 

15. Versicherungssumme nach dem Versicherungsfall 

 Die Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze ver-
mindert sich für den Rest der Versicherungsdauer um den 
Betrag der Entschädigung. 

 

16. Wiederherbeigeschaffte Sachen 

16.1. Anzeigepflicht 

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

16.2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.  

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben. 

16.3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

16.3.1. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer 
hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
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fang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahl-
recht auf den Versicherer über. 

16.3.2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungs-
gemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann 
die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versiche-
rer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Er-
lös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht. 

16.4. Beschädigte Sachen 

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 16.2 
oder Nr. 16.3 bei ihm verbleiben. 

16.5. Gleichstellung 

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

16.6. Übertragung der Rechte 

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

16.7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere  

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker-
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden 
ist. 

 

17. Aufwendungsersatz 

17.1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

17.1.1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer den Umständen nach zur Abwendung 
und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

17.1.2. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Anweisung des Versicherers erfolgten. 

17.1.3. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach Nr. 17.1.1 und 
Nr. 17.1.2 entsprechend kürzen. 

17.1.4. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

17.1.5. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschießen. 

17.1.6. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen In-
teresse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leis-
tungen im öffentlichen Interesse erbracht werden; 

 

17.2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

17.2.1. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu 
ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach 
geboten waren. 

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit 
er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versi-
cherer aufgefordert wurde. 

17.2.2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach Nr. 17.2.1 entsprechend 
kürzen. 

 

18. Übergang von Ersatzansprüchen 

18.1. Übergang von Ersatzansprüchen 

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, so weit der Versicherer den Schaden ersetzt.  

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden.  

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

18.2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wah-
ren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versi-
cherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer so-
weit erforderlich mitzuwirken. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 

 

19. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

19.1. Kündigungsrecht 

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

19.2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Vertragsende, wirksam wird. 

19.3. Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird eine Woche nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

20. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

20.1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

20.1.1. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. 

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
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rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeifüh-
rung des Schadens als bewiesen. 

20.1.2. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

20.2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfal-
les 

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

21. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

21.1. Form 

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.   

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

21.2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.  

 Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung.  

 Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. 

 

22. Vollmacht des Versicherungsvertreters 

22.1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend 

 a) den Abschluss eines Versicherungsvertrages; 

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

22.2. Erklärungen des Versicherers 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

22.3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsver-
trags an ihn leistet, anzunehmen.  

 Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 

23. Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 

24. Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. 

 Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 

 

25. Zuständiges Gericht 

25.1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag 
um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versi-
cherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.  

25.2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungs-
nehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

 

26. Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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C Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur  
Haftpflichtversicherung von Hochzeits-Veranstaltungen 

 

1 Gegenstand der Versicherung  

2 Mitversicherte Personen 

3 Vermögensschäden 

4 Mietsachschäden 

4.1 Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen 

4.2 Mietsachschäden an Zelten 

4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 

4.4 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

5 Risikobegrenzungen 

5.1 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu 
versichern ist 

5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

5.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht 

5.4 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeu-
ge 

5.5 Luft- und Raumfahrzeuge 

5.6 Brand- und Explosionsschäden 

6 Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 

7 Zusatzrisiken 

7.1 Seifenkistenrennen 

7.2 Feuerwerk 

7.3 Tribünen 

7.4 Umzüge 

7.5 Zelte, Podien, Tanzböden 

 

 

1. Gegenstand der Versicherung 

 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den 
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der im Versicherungsschein be-
schriebenen Hochzeitsfeier. 

 Der Versicherungsschutz wird für die Durchführung der 
Hochzeitsfeier subsidiär gewährt, d.h. es besteht nur dann 
Versicherungsschutz, wenn über bestehende Privathaft-
pflichtversicherungen kein Versicherungsschutz besteht. 

 Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Teilnehmer. 

 

2. Mitversicherte Personen 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
der versicherten Veranstaltung angestellt hat, in dieser Ei-
genschaft; 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden. 

 

3. Vermögensschäden 

 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 
AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind. 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

 b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

 c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

 d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

 e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-
staltung;  

 f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Un-
treue oder Unterschlagung; 

 g) aus 

 - Rationalisierung und Automatisierung,  
- Datenerfassung,  -speicherung,  -sicherung, -wiederherstellung, 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten; 

 h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

 i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

 j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang 
stehen; 

 k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung; 

 l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen 
Schaden mit 10 %, mindestens EUR 50,-, höchstens EUR 
1.000,-. 

 

4 Mietsachschäden 

4.1 Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen 

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten (nicht ge-
leasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Ein-
richtung, Produktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 

4.2 Mietsachschäden an Zelten 

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder dem Zer-
stören von Zelten die der Versicherungsnehmer anlässlich 
der Hochzeitsveranstaltung, gemietet, gepachtet oder gelie-
hen hat. 

4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen  

 a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 
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 b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Aufzügen aller Art, E-
lektro- und Gasgeräten, soweit es sich nicht um Brand- oder 
Explosionsschäden handelt; 

 c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann; 

4.4 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers 

 b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers 
und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beauf-
sichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-
selben angestellt hat; 

 c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vor-
genannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Ge-
meinschaft leben; 

 d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapitalmehrheit verbunden sind 
und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung ste-
hen. 

4.5 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall EUR 
50.000,- bei unbeweglichen Sachen und EUR 25.000,- bei 
Zelten. 

4.6 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 
höchstens jedoch EUR 100.000,- für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 

 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen 
Schaden mit 10 %, mindestens EUR 50,-, höchstens EUR 
1.000,-. 

4.7 Soweit es sich bei den Mietsachschäden um Schäden durch 
Umwelteinwirkungen im Sinne von Ziff. 7.10 AHB handelt be-
steht Versicherungsschutz nur im Rahmen der „Besondere 
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung 
der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im 
Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung 
(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)". Die Höchstersatzleis-
tung für derartige Mietsachschäden beträgt im Rahmen der 
für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung für Sachschäden 
zur Verfügung gestellten Versicherungssumme EUR 50.000,- 
je Versicherungsfall und alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres. 

 

5  Risikobegrenzungen 

5.1 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu 
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitver-
sichert ist, insbesondere die Haftpflicht 

5.1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder 
Beruf eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen 
sind; 

5.1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken so-
wie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

5.2  Ausgeschlossen sind Ansprüche 

5.2.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

5.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages; 

5.2.3 nach den Art. 1972 ff und 2270 des französischen Code Civil 
oder gleichartiger Bestimmungen anderen Länder. 

5.2.4 wegen Personenschäden durch eine direkte oder indirekte 
Infizierung mit jeder Art von HI-Viren oder durch Aids bzw. 

Vorstufen von Aids, wie z. B. Aids Related Complex sowie 
deren Folgen. 

 Unabhängig von ihrer Herstellungsart sind auch alle Scha-
denersatzansprüche wegen Personenschäden im Zusam-
menhang mit Aids-Impfstoffen ausgeschlossen; 

5.2.5 gegen den Veranstalter oder die mitversicherten Personen 
aus Unfällen der Reiter und Fahrer, die an der Veranstaltung 
teilnehmen; 

5.2.6 aus Schäden an den Kleidern der mitwirkenden Personen 
sowie Schäden an Fahnen und sonstigen Ausstattungsstü-
cken; 

5.2.7 aus Schäden an den zu der Veranstaltung hinzugezogenen 
oder verwendeten Kraftfahrzeugen, Wasser- und Luftfahr-
zeugen sowie an Tieren, Fahrzeugen, Geschirr und Sattel-
zeug; 

5.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht  

 - als Tierhalter;  

 - aus Tribünenbau; 

 - aus der Verwendung von Böllern, Mörsern, Schallkanonen 
und dgl.; 

 - aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch ben-
galische Beleuchtung).; 

 - aus Feuerschäden, soweit sie nicht auf das gleichzeitig zur 
Versicherung beantragte Feuerwerk zurückzuführen sind. 
Siehe jedoch Ziff. 7. 

5.4  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeu-
ge (siehe jedoch Ziff. 7). 

5.4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursa-
chen. 

5.4.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden. 

5.4.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

5.4.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 5.4.1 und 5.4.2 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-
setzt wird. 

5.5 Luft- und Raumfahrzeuge 

5.5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden. 

5.5.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

5.6 Brand- und Explosionsschäden 

 Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch bewusst Besetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwid-
rigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-
sachen. 
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6 Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 

 Mitversichert ist im Rahmen der Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-
pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen 
der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung die Umwelt-
haftpflichtBasis-versicherung. 

 

7 Zusatzrisiken 

7.1 Seifenkistenrennen 

 Falls besonders vereinbart, ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der Veranstaltung eines Seifen-
kistenrennens (mit-) versichert. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzli-
che Haftpflicht der Fahrer während der Fahrten (Training und 
Rennen) auf der offiziellen Rennstrecke zu den hierfür fest-
gesetzten Zeiten. 

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Rennstrecke 
polizeilich abgesperrt ist. 

 

7.2  Feuerwerk 

 Falls besonders vereinbart, ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem polizeilich genehmigten Ab-
brennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Be-
leuchtung) durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker versi-
chert. 

 Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Pyrotechnikers. 

 

7.3  Tribünen 

 Falls besonders vereinbart, ist die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht des Veranstalters aus der Benutzung eigener, ge-
liehener oder gemieteter Tribünen mitversichert, sofern die 
Tribünen behördlich zugelassen sind. 

 

7.4  Umzüge  

7.4.1  Tierhalter 

 Falls besonders vereinbart, ist die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht des Halters von Tieren in dieser Eigenschaft mit-
versichert. Dies gilt allerdings nur insoweit als die Tiere bei 
der versicherten Veranstaltung eingesetzt werden. 

7.4.2 Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen 

 Falls besonders vereinbart, ist mitversichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers, der Halter sowie 
der mitwirkenden Fahrer aus Besitz und Verwendung von 

 - allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehrenden Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht 
auf eine Höchstgeschwindigkeit ; 

 - allen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit; 

 - allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h Höchstgeschwindigkeit², 

 - sofern sie im Rahmen der Veranstaltung eingesetzt werden. 
Hierfür gilt: 

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 
3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - ge-
genseitige Ansprüche der Versicherten untereinander. 

 Hierfür gilt: 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeug beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die 
vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat; 

 wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat 

 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflich-
tung zur Leistung bestehen, wenn dieser 

 - das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden anneh-
men durfte oder 

 - den Gebrauch des Kraftfahrzeug durch den unberechtigten 
Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat. 

 Versicherungsschutz wird im Rahmen dieses Vertrages nur 
insoweit gewährt, als eine Deckung durch eine Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung nicht besteht. 

 

7.5  Zelte, Podien, Tanzböden 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Veranstalters aus der Benutzung eigener, geliehener oder 
gemieteter Zelte, Podien oder Tanzböden. 

 Der Auf- und Abbau durch den Veranstalter ist nur versichert, 
wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹) Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die 
Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt 
es sich um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflä-
chen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die aus-
schließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebs-
grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versiche-
rungspflichtig, mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Be-
dingungen für die KraftfahrtVersicherung (AKB) abgeschlos-
sen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO - bleibt die Versiche-
rungspflicht bestehen. 

²) Hinweis: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die 
nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug 
fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht 
zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und 
geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Ver-
kehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl 
nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim 
Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchst-
geschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann aus-
schließlich nach dem Kraftfahrt-Tarif zu versichern. 


